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Grüngut Containerpflicht  
 

An der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2018 wurde der Teilrevision des Abfallreglements und somit der 

Einführung einer Containerpflicht für das Grüngut zugestimmt. Mit der Containerpflicht soll die Grünabfuhr opti-

miert werden. Ab sofort wird nur noch Grüngut, welches in Containern bereit steht, abgeführt. 

 

Wer bis anhin sein Grüngut in andersfarbigen Kunststoff- oder Blechcontainern bereitgestellt hat, darf dies wei-

terhin so handhaben, der Container muss jedoch mit „Grüngut“ beschriftet sein. Das Grüngut ist wie der Haus-

kehricht am gewohnten Standplatz frühestens am Vorabend oder am Abfuhrtag bis spätestens um 7.00 Uhr 

bereitzustellen. Die erste Abfuhr findet am Dienstag, 05. März 2019, statt. Sie helfen Entsorgungskosten zu 

sparen, indem Sie Grüncontainer nicht halbleer bereitstellen. 

 

Normierte und gekennzeichnete Container 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer- und nicht geleerte Gebinde 

Leergebinde sind gleichentags wegzuräumen. Nicht mitgenommene Güter bedeuten, dass die geltenden Vor-

schriften nicht eingehalten worden sind, z. Bsp. falsches Gebinde, falsche Abfallsorte usw. Diese Güter sind glei-

chentags zurückzunehmen und für die nächste Abfuhr korrekt bereitzustellen. 

 

 

Die Grüngut-Abfuhr findet von März bis November jeweils in den geraden Wochen am Dienstag statt.  

 

Das gehört in die Grünabfuhr Das gehört NICHT in die Grünabfuhr 

Aus Garten  

• Rasen- und Wiesenschnitt • Beton / Steine / Erde / Ziegel 

• Laub / Stroh / Fallobst • Keramik / Glas / Metall 

• Hecken- und Baumschnitt • Beschichtetes Papier / Folien / Karton 

• Blumen- und Gemüsestauden • Behandeltes Holz / Kunststoff / Plastik 

• Jätabfälle / Wildkräuter • Wurzelstöcke / Strassenwischgut  

  

Aus Küche und Haushalt  

• Rüstabfälle von Gemüse und Obst • Gekochte Speiseresten 

• Kaffeesatz und Teekraut • Fleisch / Geflügel / Fisch / Knochen 

• Eier- und Nussschalen  • Hundekot und Katzenstreu 

• Schnittblumen und Topfpflanzen • kranke Pflanzen / Asche / Filterpapier 

• Verdorbenes Gemüse und Obst  • Staubsaugersäcke / Textilien 

 

 

Kompostieren ist das Natürlichste auf der Welt, denn beim Kompostieren werden ökologische Kreisläufe in der  

Natur geschlossen. Dies ist jedoch nur möglich mit dem dafür geeigneten Material.  

Weitere Infos: www.kompostberatung.ch 

Grüngut 
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Bitte entsprechendes Material für die Häckseltour, welche im Frühling und Herbst stattfindet (Daten sind dem 

Abfallkalender zu entnehmen), zusammen sparen und so dem Kreislauf zuführen.  

 

 

Entsorgungsfragen 

Werkhof Tel. 079 791 14 90 

Bauabteilung Tel. 033 346 40 49 

www.uetendorf.ch 

 

Weitere Möglichkeiten Grüngut zu entsorgen  

Grüngut, welches ausserhalb der Sammeltour entsorgt werden muss, kann bei Hadorn Kompost, Ober Gurzelen, 

Tel. 033 345 52 70, gegen Bezahlung der Deponiegebühr abgegeben werden.  

 

Tiefbau- und Umweltkommission 


